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MT 23 – 
Vorrangige Wiedereinstellung nach einer Kündigung durch die Arbeitnehmerin im Anschluss an den Mutterschaftsurlaub
Um sich ganz der Erziehung ihres Kindes widmen zu können, kann die Arbeitnehmerin am Ende des Mutterschaftsurlaubs ihre fristlose Kündigung einreichen. 
Gleichzeitig behält sie die Möglichkeit, vom Arbeitgeber vorrangig wiedereingestellt zu werden, falls ein Arbeitsplatz frei wird, der ihrer Qualifikation entspricht. 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese vorrangige Wiedereinstellung nicht gleichbedeutend mit einer garantierten Wiederbeschäftigung ist. Die Arbeitnehmerin hat keine Gewissheit, genau den gleichen Arbeitspatz vorzufinden, den sie vor Beginn ihres Mutterschaftsurlaubs besetzte. 
Frist zur Beantragung der vorrangigen Wiedereinstellung 
Die Arbeitnehmerin muss ihren Antrag beim Arbeitgeber innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Ende ihres Mutterschaftsurlaubs einreichen. 
Ab dem Datum der Antragstellung und während eines Jahres danach ist der Arbeitgeber demnach verpflichtet, die Arbeitnehmerin über freie Stellen zu informieren, die ihrer Qualifikation entsprechen. Andernfalls kann die Arbeitnehmerin Schadensersatz zur Wiedergutmachung des erlittenen Schadens erhalten (Berufungsgericht, 3. April 2014, AZ 39585, InfosJuridiques, CSL, Nr. 4/2014, Seite 1). 
Form des Antrags 
Der Antrag ist in schriftlicher Form einzureichen und dem Arbeitgeber per Einschreiben mit Rückschein zu übermitteln. 
Die anschließenden Angebote des Arbeitgebers sowie die Ablehnung dieser Angebote durch die Arbeitnehmerin müssen ebenfalls per Einschreiben mit Rückschein übermittelt werden. 
Inhalt des Antrags 
Es ist kein besonderer Inhalt vorgeschrieben. Dennoch muss aus dem Antrag klar hervorgehen, dass die Arbeitnehmerin ihr Recht auf vorrangige Wiedereinstellung geltend macht. 
Folge der eventuellen Wiedereinstellung 
Im Falle der Wiedereinstellung hat die Arbeitnehmerin Anspruch auf sämtliche Leistungen, die ihr vor Beginn des Mutterschaftsurlaubs zustanden.


 (Name und Anschrift der Arbeitnehmerin)

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)

PER EINSCHREIBEN MIT RÜCKSCHEIN

Betreff: Antrag auf vorrangige Wiedereinstellung

Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:1], [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 


nach meiner Entscheidung, meine Stelle nach meinem Mutterschaftsurlaub nicht wiederaufzunehmen, freue ich mich nun, erneut auf Sie zurückzukommen.
Mit dem vorliegenden Schreiben beantrage ich offiziell meine Wiedereinstellung gemäß Artikel L.332-4 des Arbeitsgesetzbuches.
Ich bitte Sie daher, mich über jede Stelle zu informieren, die meiner Qualifikation entspricht und während des kommenden Jahres in ihrem Unternehmen frei ist oder frei wird.

Mit freundlichen Grüßen,


___________
(Unterschrift)


	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
